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Verbandsgemeinde
Kirchheimbolanden

&ktiv fe":r &fiex"xscl-l * äuk**nftVerbandsgemeindevemaltung . Neue AIlee 2. 67292 Kirchheimbolanden

Piratenpartei Rheinlan d-Pfalz
z. Hd. Herrn Gerd Hucke
Am Soll 12
66969 Lemberg

Datum und Zeichen
lhrer Nachrieht

Unser Zeichen
(Bitte bei Antwort angeben)

2t123121 4t17

Bankverbindungen:
Sparkasse Donnersberg BIZ 54051990, fiO 7 3n
Volksbank Kirchheimbolanden BLZ 55091200, KIO 10064805
Postbank Ludwigshafen BLZ 54510062 KIO 3324-671
Sparda-Bank l\y'ainz eG BLZ 55090500, KfO 3345 190

Auskunft erteilt

Herr Groben

Telefon 06352-4004-0
Telefax 0 63 52 -40 04-600
lM.kirchheimbolanden.de
e-mail: vg@kirchheimbolanden.de

G (06352)
Zinrmer 4O{4 -

014 205

Bsuchszeiten
Montag 8.00 bis 12.00 Uhr, 14.00 bis 16.00 Uhr
Dienstag 8.00 bis 12.00 Uhr, 14.00 bis 16.00 Uhr
Miäwoch 8.00 bis 12.00 uhr
Donnerstaq 8.00 bis 12.00 Uhr, 14.00 bis 18.00 Uhr
Freiiag 8.00 bis 12.00 Uhr

Datum

17.07.2013

Vollzug des Landesstraßengesetzes (LStrG)
Erlaubnisfreie Sondernutzung für Wahlwerbeplakate - 59/ 2013
Bundestagswahl 2013

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 16.06.2013 bitten Sie uns um Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis zur
Durchführung von Plakatwerbung für die Bundestagswahl 2013. Diesbezüglich teilen wir lhnen
gerne mit, dass die Aufstellung der Wahlwerbeplakaten gem. Kommentierung zu $ 41 Landesstra-
ßengesetz unter die erlaubnisfreie Sondernutzung fällt. Diese erlaubnisfreie Sondernutzung für
Wahlwerbeplakate im Straßenraum (bis Größe DIN 0) ist zeitlich begrenzt. Sie beginnt frühestens
am 11.08.2013 und endet am Wahltag, dem 22.09.2013. Für die Entfernung der Wahlplakate wird
nochmals eine Frist von max. 6 Tagen, bis 28.09.2013, eingeräumt.

Für die Aufstellung der Wahlwerbeplakate sind folgende Auflagen zu beachten:

(1) Wahlwerbeplakate dürfen ab Sonntag, 11.08.2013 bis zum Wahlsonntag, dem
22.09.201 3, aufgestel lt werden.

(2) Die Plakatständer und Plakate sind nach dem Wahlsonntag unverzüglich, spätestens
bis zum 28.09.2013, zu entfernen.

(3) Die Plakatwerbung darf nur auf lnnerortsstraßen erfolgen.

(4) Außerhalb geschlossener Ortschaften besteht ein Aufstellungsverbot.

(5) Bei der Aufstellung der Plakatständer ist darauf zu achten, dass durch diese der Fußgänger-
und Fahrzeugverkehr nicht beeinträchtigt werden, auch nicht durch Sichtbehinderung.
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